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Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


17. JULI 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 16. Dezember 2022 über die Basisbankdienstleistung für Unternehmen


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund der Verfassung, des Artikels 108;

	Aufgrund des Wirtschaftsgesetzbuches, des Artikels VII.59/4 § 3 Absatz 4, eingefügt durch das Gesetz vom 8. November 2020 und ersetzt durch das Gesetz vom 3. Mai 2024, des Artikels VII.59/4 § 5 Absatz 5, eingefügt durch das Gesetz vom 8. November 2020 und abgeändert durch die Gesetze vom 25. September 2022 und 3. Mai 2024, und des Artikels VII.59/5 Absatz 4, eingefügt durch das Gesetz vom 3. Mai 2024;

	Aufgrund des Gesetzes vom 3. Mai 2024 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich Wirtschaft, des Artikels 94;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 16. Dezember 2022 über die Basisbankdienstleistung für Unternehmen;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 23. April 2024;

	Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 2. Mai 2024;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 76.558/1 des Staatsrates vom 20. Juni 2024, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	In der Erwägung, dass Artikel VII.59/4 § 2 Absatz 2 des Wirtschaftsgesetzbuches die Möglichkeit vorsieht, die Basisbankdienstleistung für die in Artikel I.9 Nr. 1 Buchstabe c) erwähnten Dienste und auf Wunsch des Unternehmens oder der diplomatischen Mission auch in anderen Währungen als dem US-Dollar anzubieten;

	In der Erwägung, dass Artikel VII.59/4 § 5 Absatz 4 den König ermächtigt, zusätzliche Bedingungen oder Beschränkungen aufzuerlegen, die erforderlich sind, um spezifische Risiken von Zahlungen in anderen Währungen zu begrenzen;

	In der Erwägung, dass Artikel VII.59/4 § 3 Absatz 4 des Wirtschaftsgesetzbuches den König ermächtigt, Verweigerungsgründe im Rahmen der Verstärkung der Bekämpfung von Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie im Rahmen der Einhaltung von finanziellen Sanktionen zu bestimmen;

	In der Erwägung, dass die Kammer für Basisbankdienstleistungen über eine begrenzte Befugnis verfügt;

	In der Erwägung, dass eine Liste objektiver und eindeutiger Kriterien erstellt werden sollte;

	In Erwägung der Listen, die zur Ausführung der verbindlichen Bestimmungen über Finanzembargos veröffentlicht werden, wobei die Kammer die nationale Liste der Terrorismusverdächtigen, deren Vermögensgegenstände eingefroren sind, die konsolidierte Liste der Personen, Gruppen und Einheiten, gegen die finanzielle Sanktionen der EU verhängt worden sind, oder die konsolidierte Liste der Sanktionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen überprüft;

	Auf Vorschlag des Ministers der Wirtschaft und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses versteht man unter "Unternehmen" das in Artikel I.1 Nr. 1 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnte Unternehmen und die Miteigentümervereinigung, die die in Artikel VII.59/4 § 1 Absatz 3 desselben Gesetzbuches erwähnte Bedingung erfüllt.


	Art. 2 - Artikel 2 des Königlichen Erlasses vom 16. Dezember 2022 über die Basisbankdienstleistung für Unternehmen, abgeändert durch das Gesetz vom 9. Februar 2024, wird wie folgt abgeändert:

	a) In § 2 Absatz 2 werden zwischen den Wörtern "Ein Antrag ist zulässig" und den Wörtern ", wenn er Folgendes enthält" die Wörter "und vollständig" eingefügt.

	b) Paragraph 2 Absatz 2 wird durch eine Nummer 4 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"4. einen in Artikel VII.59/5 Absatz 4 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnten Auszug aus dem Strafregister auf den Namen des Unternehmens, der Mitglieder des gesetzlichen Verwaltungsorgans und der mit der tatsächlichen Geschäftsleitung beauftragten Personen."

	c) Paragraph 4 wird wie folgt ersetzt:

	"§ 4 - Gemäß Artikel VII.59/4 § 3 Absatz 4 des Wirtschaftsgesetzbuches verweigert die Kammer für Basisbankdienstleistungen es, einen Anbieter der Basisbankdienstleistung zu bestimmen, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

	1. Das Unternehmen oder ein Mitglied des gesetzlichen Verwaltungsorgans des Unternehmens ist in den letzten fünf Jahren wegen Betrugs, Untreue, Bankbetrugs, Fälschung und Gebrauchs gefälschter Urkunden, Sozialbetrugs, schwerer Steuerhinterziehung, Korruption, Börsendelikts oder Geldwäsche verurteilt worden.

	2. Das Unternehmen oder ein Mitglied des gesetzlichen Verwaltungsorgans des Unternehmens steht auf den Listen, die zur Ausführung der verbindlichen Bestimmungen über Finanzembargos wie in Artikel 4 Nr. 6 des Gesetzes vom 18. September 2017 bestimmt veröffentlicht werden.

	3. Die diplomatische Mission unterliegt finanziellen Einschränkungen, die die Gewährung der Basisbankdienstleistung verhindern, da Belgien internationale Verpflichtungen obliegen."

	d) Paragraph 5 wird aufgehoben.


	Art. 3 - Die Überschrift von Kapitel 5 desselben Erlasses wird durch die Wörter "oder anderen Währungen" ergänzt.


	Art. 4 - Artikel 14 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	a) Absatz 1 wird wie folgt ersetzt:
	
	"Umfasst die Basisbankdienstleistung in Artikel I.9 Nr. 1 Buchstabe c) des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnte Zahlungsdienste in US-Dollar oder einer anderen Währung, erfüllt das antragstellende Unternehmen folgende zusätzliche Bedingungen:

	1. Das Unternehmen weist nach, dass der US-Dollar oder die andere Währung die funktionale Währung des Unternehmens ist.
	
	2. Die Durchführung einer Transaktion in US-Dollar oder einer anderen Währung kann von der vorherigen Zustimmung der in Artikel 4 Nr. 31 des Gesetzes vom 18. September 2017 erwähnten Führungsebene des Anbieters der Basisbankdienstleistung abhängig gemacht werden.

	3. Das Unternehmen dokumentiert die Rechtmäßigkeit jeder Transaktion in US-Dollar oder einer anderen Währung genau und exakt.

	4. Die Transaktionen sind auf die in Artikel I.9 Nr. 1 Buchstabe c) des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnten Zahlungsdienste beschränkt."

	b) Absatz 2 wird wie folgt ersetzt:

	"Ist die Durchführung von Transaktionen in US-Dollar oder einer anderen Währung nicht mit den Verpflichtungen vereinbar, die ein Korrespondenzinstitut des Anbieters der Basisbankdienstleistung im Sinne von Artikel 4 Nr. 34 Buchstabe a) und b) des Gesetzes vom 18. September 2017 auferlegt, wird dieser Zahlungsdienst in US-Dollar oder einer anderen Währung vom Anbieter der Basisbankdienstleistung, der seine Entscheidung dokumentiert begründet, nicht mehr erbracht."




	Art. 5 - Folgendes tritt am 1. November 2024 in Kraft:

	1. die Artikel 12 und 13 des Gesetzes vom 3. Mai 2024 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich Wirtschaft,

	2. vorliegender Erlass.


	Art. 6 - Der für Wirtschaft zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 17. Juli 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft
P.-Y. DERMAGNE


